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Teil 2A
Planzeichenerklärung

Teil 1B
Darstellungen der 11. Änderung des
wirksamen Flächennutzungsplanes

Teil 2A
Darstellungen des wirksamen
Flächennutzungsplanes

Flächen für die Landwirtschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB)

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD 
§ 5 (2) Nr. 9 und (4) BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
der 11. Änderung des 
wirksamen Flächennutzungsplanes 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
§ 5 (2) Nr.1 BauGB

Wohnbauflächen
(§ 1 (1) Nr. 1 BauNVO)

GRÜNFLÄCHEN
§ 5 (2) Nr. 5 und (4) BauGB

Grünflächen
gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB
Zweckbestimmung Hausgärten

Überschwemmungsgebiet
nachrichtliche Übernahme
gem. § 5 (4a) BauGB

Ü

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE 
WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ
UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 
§ 5 (2) Nr.7 und (4) BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der 11. Änderung des 
wirksamen Flächennutzungsplanes 

W

Plangebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb
des Naturparks "Südharz" sowie
der Trinkwasserschutzzone III


